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Im Jahr 2012 jährte sich die Verabschie-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes von
1952 zum 60. Mal, die Novelle von 1972 zum
40. Mal. Die Betriebsverfassung der Nach-
kriegszeit nahm bedeutende Aspekte der Ent-
wicklung in der Weimarer Republik, insbe-
sondere des Betriebsrätegesetzes von 1920
wieder auf. Dazwischen lag die „Zerschla-
gung der Mitbestimmung“ 1933, der Werner
Milert und Rudolf Tschirbs kürzlich eine For-
schungsausstellung mit neuen Befunden ge-
widmet haben.1

Ihre chronologisch gegliederte Darstel-
lung betrieblicher Interessenvertretung in
Deutschland hebt im 19. Jahrhundert mit ei-
nem Kapitel an, das von den Anfängen ei-
nes „Mitbestimmungsrechts“ in Arbeiteraus-
schüssen zur Zeit der Revolution von 1848/49
bis zur Mitte des Ersten Weltkriegs reicht.
Während die Anfänge unter dem Vorzeichen
des betrieblichen Patriarchalismus standen,
verschärfte sich der Kampf im Kaiserreich,
als die Unternehmerschaft deutlicher begann,
mittels einer „Herr im Hause“-Politik ihren
Standpunkt zu verteidigen und die zarten
Formen betrieblicher Mitbestimmung einzu-
dämmen. Ein qualitativer Wandel war mit
dem Hilfsdienstgesetz von 1916 zu verzeich-
nen, aufgrund dessen Arbeiterausschüsse zur
Absicherung der Kriegswirtschaft erstmals in
breiter Front installiert wurden.

Der qualitative Sprung in der Geschich-
te der Normsetzung der deutschen Betriebs-
verfassung war zweifellos das Betriebsrätege-
setz von 1920 in Verknüpfung mit der Aner-
kennung der Tarifpartnerschaft zwischen Ge-
werkschaften und Unternehmern. Hier ver-
treten die Autoren die These, dass das Be-
triebsrätegesetz pragmatischen Erwägungen
und dem Handeln staatlicher, unternehme-
rischer und gewerkschaftlicher Akteure ge-
schuldet, also keine Reaktion auf die Räte-
bewegung der Revolutionszeit war. Die Na-

tionalsozialisten zerstörten 1933 die erste Be-
triebsdemokratie auch deswegen mit einer
solchen Gewalt, weil die Betriebsräte sich bei
den freien Betriebsratswahlen im März 1933
als die letzte funktionierende Institution der
Weimarer Demokratie erwiesen hatten.

Dem Gegenbild der autoritären nationalso-
zialistischen Betriebsverfassung widmen Mi-
lert und Tschirbs das dritte Kapitel. Pronon-
ciert vertreten sie die These, dass die national-
sozialistischen Leitbilder der Volks- und Be-
triebsgemeinschaft lediglich ideologische Ver-
satzstücke waren, während die Realität die
einer rigiden Betriebsdiktatur gewesen sei,
in der auch die nationalsozialistische Mas-
senorganisation der Deutschen Arbeitsfront
(DAF) im polykratischen Geflecht der NS-
Betriebsherrschaft allenfalls begrenzte Wirk-
macht entwickeln konnte.

Den zweiten Schwerpunkt der Studie bil-
det eine Synthese der Vielzahl an Studien zum
Aufbau der Betriebsräte in der Nachkriegs-
gesellschaft. Antifaschistisch orientierte Be-
triebsräte gehörten mit zu den ersten demo-
kratischen Institutionen, die großenteils spon-
tan unter Ausschluss der nationalsozialisti-
schen DAF-Vertrauensleute gegründet wur-
den. Unter dem alliierten Kontrollratsgesetz
Nr. 22 wurden die demokratischen Institutio-
nen der ersten Betriebsräte gesichert. Detail-
liert vollziehen die Autoren den Prozess der
rechtlichen Institutionalisierung der Betriebs-
räte in den Landesgesetzen nach. In der Nach-
kriegszeit etablierten sich im Bereich Mon-
tanindustrie, in der die Alliierten sich weiter-
gehende Kontrollrechte vorbehielten, Model-
le der Unternehmensmitbestimmung, die den
Gewerkschaften auch Einfluss auf die Un-
ternehmenskontrolle und -führung sicherten.
Dieses Mitbestimmungsmodell retteten die
Gewerkschaften in die bundesdeutsche Wirt-
schaftsverfassung, indem sie 1951 die Ver-
abschiedung des Montanmitbestimmungsge-
setzes erzwangen. Das Betriebsverfassungs-
gesetz von 1952 betrachteten sie hingegen
als politische Niederlage, da die Mitbestim-
mungsrechte nicht auf die gesamte Industrie
ausgedehnt werden konnten.

1 Vgl. den Katalog: Werner Milert / Rudolf Tschirbs, Zer-
schlagung der Mitbestimmung 1933. Die Zerstörung
der ersten deutschen Betriebsdemokratie, Düsseldorf
2013.
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Im Folgenden widmen sich Milert und
Tschirbs der betrieblichen Realität der Inter-
essensvertretung in der formativen Phase der
Bundesrepublik und zeichnen nach, wie sich
trotz der gesellschaftspolitischen Niederlage
ein stabiles System der betrieblichen Interes-
senvertretung etablierte, das durch verrecht-
lichte und formalisierte Strukturen gekenn-
zeichnet war. Für die Gewerkschaften bedeu-
tete dies zunächst einen Rückgang ihrer Ein-
flussmöglichkeiten. Dennoch entwickelte sich
unter der neuen Betriebsverfassung auch ein
neuer Führungs- und Betriebsstil, der sowohl
mit der Verwissenschaftlichung der Personal-
politik als auch mit neuen technisch beding-
ten Kooperationsanforderungen im Betrieb
zusammenhing. Und je mehr die Gewerk-
schaften ihre Betriebsrätearbeit durch Schu-
lungen und Beratung verstärkten, gewannen
sie an Einfluss zurück. Die Anerkennung der
Betriebsräte in den Belegschaften hing mit
den sozial-, tarif- und lohnpolitischen Funk-
tionen zusammen, die sie innerbetrieblich
wahrnahmen, etwa in der Aushandlung be-
trieblicher Lohnbestandteile. Diese sozialpoli-
tischen Ergänzungen wurden in den 1960er-
Jahren häufig monetarisiert, blieben aber be-
stehen.

Die nächste Zäsur stellt die Novelle des Be-
triebsverfassungsgesetzes von 1972 dar, des-
sen Zustandekommen in der sozialliberalen
Koalition die Verfasser intensiv rekonstruie-
ren. Die Gesetzesnovelle hatte entscheiden-
de Verbesserungen zur Folge, doch verwirk-
lichte sie die gewerkschaftlichen Forderun-
gen nicht umfassend. Der zweiten Novel-
le der 1970er-Jahre, dem Mitbestimmungs-
gesetz von 1976, lag ebenfalls ein Kompro-
miss zugrunde, der die gewerkschaftlichen
Forderungen noch weiter beschnitt. Dennoch
klagten Arbeitgeberverbände vor dem Bun-
desverfassungsgericht und konnten dort 1979
trotz Abweisung der Klage einen Teilerfolg
verzeichnen, weil der Richterspruch zukünf-
tige Erweiterungen der Mitbestimmung be-
grenzte.

Innerbetrieblich vollzog sich in den 1970er-
Jahren ein weiterer betrieblicher Generati-
onswechsel, indem der in den 1960er-Jahren
ausgebaute gewerkschaftliche Vertrauensleu-
tekörper in die Betriebsräte nachrückte. Da-
mit hielten neue Politikformen, eine kon-

frontativere Betriebspolitik und eine stärkere
Basisnähe Einzug. Außerdem nahmen Kan-
didaturen betriebsratsoppositioneller Grup-
pen zu und forderten die gewerkschaftli-
chen Betriebseliten zusätzlich heraus. Noch
gravierender waren die Folgen des indus-
triellen Strukturwandels, der zu Standort-
verlagerungen und dem Niedergang gan-
zer Branchen führte. Betriebsräte fanden sich
bei der Aushandlung von Sozialplänen in
der Rolle eines gewerkschaftlich orientierten
Co-Managements wieder, statt Gegenmacht-
Positionen zu vertreten.

Bevor sich Milert und Tschirbs des wie-
dervereinigten Deutschlands und damit der
Problemlagen der Gegenwart annehmen, be-
schreiben sie in einem eigenen Kapitel die
Realitäten der betrieblichen Mitbestimmung
in der Sowjetischen Besatzungszone und
die anschließende rasche Entmachtung der
Betriebsräte zugunsten der Betriebsgewerk-
schaftsleitungen des Freien Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (FDGB) in der DDR, so-
dass die Gewerkschaftsvertreter in die staatli-
che Wirtschaftslenkung einbezogen und nach
ihrem Selbstverständnis „Transmissionsrie-
men“ der SED waren. Im abschließenden
Kapitel widmen sich die Autoren der Ent-
wicklung der Betriebsräte im vereinigten
Deutschland, der Transformationskrise im
Osten Deutschlands und dem Strukturwan-
del im Westen. Sie beschreiben die eigenstän-
dige und wichtige Rolle, die Betriebsräten da-
bei im Rahmen betrieblicher Regelungen zu-
kam. Auch bei der neuerlichen Novelle des
Betriebsverfassungsgesetzes 2001 blieben die
Regelungen hinter den Forderungen der Ge-
werkschaften an die sozialdemokratisch ge-
führte Regierung zurück.

Als Gesamtdarstellung ist die Forschungs-
synthese von Milert und Tschirbs überzeu-
gend und schließt eine empfindliche Lücke.
Der Untersuchungsansatz, der rechtliche Nor-
mierungen und betriebspraktische Auswir-
kungen gleichermaßen analysiert, liefert ein
rundes Bild der deutschen Betriebsverfas-
sung. Die Darstellung ist insgesamt abwä-
gend geschrieben, dennoch verdient der Ar-
gumentationsstil der Autoren kritische Be-
trachtung, denn er räumt den gegebenen Ver-
hältnissen regelmäßig den Vorrang vor uto-
pischeren zeitgenössischen Vorstellungen ein.
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Hier hätte sich der Rezensent streckenweise
eine ausgewogenere Darstellung gewünscht,
die etwa der Tatsache Rechnung tragen hätte
können, dass in der gewerkschaftlichen Poli-
tik der Weimarer Republik zum Beispiel kon-
kurrierende Richtungen vertreten waren, in-
nerhalb derer auch das Argument linksra-
dikaler „Abweichungen“ ein nennenswertes
Gewicht besaß.

Kritisch bleibt hinsichtlich der Darstel-
lung des Nationalsozialismus zu vermerken,
dass die Auseinandersetzung mit dem For-
schungsstand einen gewissen Bias aufweist,
der erhebliche Einsprüche gegenüber neueren
Studien zum Thema der Volksgemeinschaft
in der Geschichte der (industriellen) Arbeit
formuliert. Hier beschleicht den Rezensenten
der Verdacht, dass gewisse Leerstellen bei der
Analyse der ideologischen Verfasstheit des
Nationalsozialismus bleiben müssen, die ih-
ren Ausdruck auch in der wiederholten Klas-
sifizierung der nationalsozialistischen Politik
als „pseudonationalsozialistisch“ findet. Hier
wären Fragen nach der volksgemeinschaftli-
chen Integration der Arbeiterklasse statt der
erneuten Gegenüberstellung von „Anspruch“
und „Wirklichkeit“ des Nationalsozialismus
sicher weiterführend gewesen.2

Während die Autoren sich stets auf der
Höhe des spezifischen Forschungsstandes der
Mitbestimmungsgeschichte bewegen, bleibt
anzumerken, dass sie sich der Stellungnah-
me zu den Debatten um einzelne Dekaden
der Nachkriegszeit strikt enthalten. So ver-
misst man etwa eine dezidiertere Position
zur „Modernisierung im Wiederaufbau“, zu
den Debatten um die Westernisierung in den
1950er- und 1960er-Jahren, zu den 1960er-
Jahren als „dynamische Zeiten“ und den lan-
gen 1970er-Jahren als „sozialdemokratisches
Jahrzehnt“ und besonders eine Auseinander-
setzung mit der seit einigen Jahren intensiv
diskutierten Strukturbruchthese von Raphael
und Doering-Manteuffel.3 In der einleitenden
Diskussion des Forschungsstandes zu den in-
dustriellen Beziehungen vermisste der Rezen-
sent eine allgemeine demokratietheoretische
Verortung, die die Vorstellung der „anderen
Demokratie“ auch außerhalb des Feldes der
Gewerkschaftsgeschichte, der sie ja bereits ge-
läufig ist, markiert und anschlussfähig ge-
macht hätte.

Unbeschadet dieser bescheidenen Monita
haben Milert und Tschirbs eine Forschungs-
und Syntheseleistung bewältigt, die für kom-
mende Arbeiten Maßstäbe setzt. Neben der
anfänglichen Beharrungskraft der Betriebsde-
mokratie in diktatorischen Zeiten und ihrem
Beitrag zum Wiederaufbau der Demokratie
betonen sie vor allem den Beitrag der vielen
Trägerinnen und Träger der Betriebsdemokra-
tie zur demokratischen Kultur in Deutsch-
land. Das Hauptverdienst liegt deshalb dar-
in, dass die „andere Demokratie“ im wis-
senschaftlichen Feld angemessen gewürdigt
wird, statt ihrer lediglich im Zuge der allfäl-
ligen Jahrestage politisch zu gedenken.
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